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Suggestion for amendment of Article : 16 §3

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(3) Aufgrund des vorliegenden Artikels erlassene Bestimmungen dürfen keinerlei Harmoni-

sierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen einschließen, in

denen eine solche Harmonisierung von der Verfassung ausgeschlossen wird.

Explanation (if any) :


